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Frage 31: 

.Wie viele bankaufsich2srechtlicheoder allgemeinaufsichtsrechtliche Prüfberichte 
über die Kreditanstaltftjr Wiederaufbau Bankengruppe( K M )  hat das Bundes-
ministerium der Finanzendem Vetwaltungsrat der KfW seit 2000 vorgelegt, und 
was spricht dagegen,dass sich die K W  freiwillig der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finansdienstleistungsaufsicht(BaFin) unterstellt." 

Antwort: 

Das BIMF übt über die KfW die Rechtsaufsicht 

gemäß 5 12 KW-Gesetz aus. Es hat dem Vemal-

tungsrat der KfW keine Prüfberichte o. ä. vorgelegt, 
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da die Rechtsaufsicht nicht durch den Verwaltungs-

rat wahrgenommen wird. 

Die eumparechtliche Bankenrichtlinie RL 

20061481EG bestimmt, dass es sich bei der KRN 

nicht um ein Kreditinstitut handelt. Die K W  ist 

daher kraft europäischen Rechts von der Regelung 

des nationalen Kreditwesengesetzes( M G )aus-

genommen. Entsprechende europäische Rege-

lungen gelten auch für einzelne andere Institute in 

den Mitgliedstaaten, wie z. B. die fanzösische 

„Caisse des depot et consigantions". 


